
718 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

2. 1. 1956. 

Regierungsvorlage. 

. ~bkommen zwischen de~ Republik I . (2) O~gane eines vertrags0ließenden 'Staates iI? 
österreich und der Bundesrepubhk Deutsch- Smne dIes-es Abkommens smd alle Personen, dIe 
land zur Regelung der Amtshaftung allS im Rahmen der in der Präambel angeführten 
Handlungen von Organen des einen in Abkommen von ihm oder einer seiner Gebiets
grenznahen Gebieten des anderen Staates. körperschaft.en mit der Besorgung von Angelegen-

Die Republik Österreich und die Bundes
republik Deutschland haben zur Regelung von 
Fragen der Amtshaftung, die sich aus den Ab
kommen über 

Erleichterungen der Grenzabfertigung Im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr 
vom 14. September 1955, 

heiten der Hoheitsverwahung betraut sind. 

Arti-kel2 

(1) Anikel 1 Absatz 1 gilt nicht, soweit 

den erleichterten Eisenbahndurchgangsverkehr 
auf dep. Strecken Mittenwald . (Grenze)
Griesen (Grenze) und Ehrwald (Grenze)- , 
Vils (Grenze) vom 14. September 1955, 

1. die schädig,ende Handlung oder Unterlassung 
den Nachbarstaat oaer eines seiner OrgaJ1e 
betrifft; 

2. die Organe des Nachbarstaates auf Grund 
des Abkommens über Erleichterungen der 
Grenzabfertigung im: Eisenbahn-, Straß·en
und Schiffsverkehr tätig sind und die schädi
g,ende' Handlu.ng oder Unterlassung einen 
abzufertigenden Reigenden oder eine Person 
;betrifft, welche di·e Tätigkeit dieser Organe 
in Anspruch nimmt oder sich in deren 
Diensträumen befindet oder der Sch<lJden 
durch Beschädigung von der Grenzabferui
gung unterliegenden Waren oder W·erten 
oder durch Fehler bei deren Abf.ertigung 
entsteht; 

die Beförderung von Exekutivorganen im 
Straßen- und Eisenbahndurchgangsverkehr 
vom 14. September 1955, 

die Durchbcfördemng von Häfülingen auf den 
Eisenbahnstrecken Mittenwald (Grenze)
Griesen (Grenze) und Ehrwald (Grenze)
Vils (Grenze) vom 14. September 1955, 

die Regelung des Grenzübergangs ,der Eisen
bahnen vorn 28. Oktober 1955 

er.geben, folgendes vereinbart: 

Artikel1 

(1) Dürfen gemäß den in der Präambd ange
führten Abkommen Organe des einen vertrag
schließenden Staates (Nachbarstaat) Angelegen
heiten der Hoheitsverwaltung in dem anderen 
vertragschließenden Staat (Gebietsstaat) besorgen 
oder durch diesen indiensdicher Eigenschaft 
durchre1isen, hahet der Gebietsstaat für Schäden, 
welche die Organe des Nachbarstaates im Zusam
menhang mit der Besorgung solcher Angelegen
heiten oder im Zusammenhang mit einer solch·en 
Durchreise im Gebietsstaat verursachen, nach 
Maßgabe der Vorschriften, nach denen sich seine 
Haftung für seine Organe bestimmt. 

3. die schäd1gende Handlung oder Unterlassung 
Personen oder Gegenstände betrifft, die im 
erleichterten Eis'enbahndurchgangsverkehr be
fördert werden; 

4. die schä,digende Handlung oder Unterlassung 
einen Häftling betrifft, der durchbefördert 
wird; 

5. die schädigende Handlung oder Unterlassung 
eine Person betrifft, die ihren Wohnsitz, 
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt Im 
Nachbarstaat hat. 

(2) In den im Absatz 1 bezeichneten Fällen be
stimmt sich die Haftung in gleicher Weise, wi.e 
wenn die schädigende H<lJ!lJdlung oder Unterlas
sung im Nachbarstaat begangen worden wäre. . 
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Artike13 

Hinsichtlich der Amtshaftungsansprüche :l'uf 
Grund dieses Abkommens sowie bei ihrer Gel
tendmachung stehen die Angehörigen der heiden 
vertragschließenden Staaten einander ~leich. 

Artikel4 

(1) Für Ansprüche aus Artikel 2 ist in der 
Republik Osterreich zur Entscheidung über die 
Klage des Gesdlädigtenund über die Klage auf 
Rückersatz :gegen das schuldtragende Organ das 
mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in Amts
haftungssachen betraute Landesg,ericht zuständig, 
in dess,en Sprengel die dem Organ, :liUS dessen 
Verhalten der Anspruch abgeleitet wird, un
mittelbar vorgesetzte Behö.l"fde oder Dienststelle 
ihren Sitz hat. 

(2) Für Ansprüche aus Artikd 2 ist in der Bun
desrepublik Deutschland das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk die Behörde i,hren Sitz hat, die 
berufen ist, die haftende Körperschaft im Rechts
streoit zu vertreten. 

ArtikelS 

Die Bestimmunlgen des Artikels 15 des Abkom
mens über Iden erleichterten Eisenbahndurch
gangsverkehr sowie di,e Bestimmung,en ,des Ab
kommenos über die Beförderung von Exekutiv
organen im Straßen- und Eisenbahndurchgangs
verkehr in Verbindung mit Artikel 15 des Ab
kommens zwischen der Republik Oster reich und 
der Bundesr,epublik Deutschland über den erleich
terten Straßendurchgangsverk,ehr zwischen Salz
burg und Lof,er über deutsches Gebiet und zwi.
schen G<trmisch-Partenkirchen und Pfronten
Füssen über österreichisches Gebiet vom 14._Sep
tember 1955, sind insoweit nicht a,nzuwenden, als 
sich aus dem vorEegenden Abkommen etwas a'n
der·es ergibt. 

Artike16 

(1) Der Gebietsstaat hat, wenn gegen ihn ein 
Anspruch au,f Grund des Artikels 1 geltend ge
macht wird, den Nachbarstaat hiervon unverzüg
lich in Kenntnis zu setzen und diesen im Fall 
einer gerichtlichen Geltendmachung auch hierüber. 
zu unterrichten. 

(2) Der Nachbarstaat ist verpflichtet, dem Ge
bietsstaat unverzüglich die ihm erreichbaren, für 
ditt.. Bearbeitung des Schadensfalles sachdi,enlichen 
Informationen und Beweismittel zur Verfügung 
zu steIlen, soweit dies nach seinen Vorschriften 
zulässig ist. 

(3) Der Gebietsstaat hat den Na,chbarstaat von 
der Erledigung des Anspruch·es in Kenntnis zu 
setzen; Abschriften der Entscheidung, des V.er

. gleichs oder der sonst zur Erledigung führenden 
Verfügung sind beizufügen. 

Artikel 7. 

Der Nachbarstaat wII1d dem Gebietsstaat er
statten, was dieser zur Erfüllung der aus Artikel 1 
sich e.l"fgebenden V.erpflichtungen geleistet hat. 

Artik,e18 

(1) Meinungsverschiedenheiten über di,e Aus
legung oder Anwendung.dieses Abkommens, ins
besondere auch über die Erstattung gemäß Ar
tikel 7, sollen durch die beiderseits zuständigen 
Verwaltungen beigelegt weI1den. Die Regelung 
auf diplomatischem Wege wird dadurch nicht 
ausgeschloss,en. 

(2) Soweit eine Meinungsverschiedenheit auf 
diese Weise nicht erledigt werden karun, ist sie auf 
Verlalngen eines vertragschLießenden Staa tes 
einem Schiedsgericht zu unterbreiten. 

(3) Das Schiedsger,icht wird von Fall zu~Fal1 in 
der Weise :gebildet, daß jeder Teil einen Vertre
ter bestellt und diese sich auf den Ang,ehörigen 
eines ,dritten Staates als Obmann einigen. Wer
den die V,ertreter und der Obmann nicht i'nner
halb von drei Monaten bestellt, nachdem der eine 
Teoil seine Absicht, ,das Schiedsgericht anzurufen, 
bekanntgeg,eben hat, kann in Ermangelung einer 
anderen Vereinbarung jeder Teil den Präsiden-. 
ten des InternationaJlen Gerichtshofes inden Haag 
,bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzu
nehmen. Für den Fall, daß der Präsident die 
Staatsangehörigkeit ,eines ,der beiden Te.il,e be
sitzt oder aus anderem Grunde verhindert ist, 
soll ein Stellvertreter im Amt die erforderlichen 
Ernennungen vornehmen. 

(4) Das Schiedsgericht fäLlt seine Entscheidung 
auf Grund dieses Abkommens sowie unter An
wendung des Völkergewohnheitsrechtes und der 
allgemein :linerkanntJen Rechtsgrundsätze. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim
menmehrheit. Seine Entschei,dungen sind bin
dend. Jeder Tei,l trägt die Kost,en seines Schieds
richters. Die übrigen Kosten werden von beiden 
Teilen je zur Hälfte getragen. Im übrigen regelt 
das Schiedsgericht sein Verfahren selbst. 

(6) Himichtlich der Ladung und Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen werden die 
Behörden der beiden Teile auf das vom Sffiieds
gericht an die betreffende Regierung zu richtende 
Ersuchen in derselben Weise Rechtshilfe leisten 
wie auf das Ersuchen inländischer Zivilgerichte. 

Artike19 

Dieses Abkommen :gilt auch für das Land Ber
lin, sof.ern micht di,eRegierung der Bundes
republik Deutschland gegenüber der österreichi
schen Bundesregierung innerhalb von drei Mona
ten nach Inkrafttreten des Abkommens eine ge
genteilige Erklärung ahgibt. 
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Art i k el 10 

(1) Dieses Abkommen soll sobald als möglich 
ratifiziert wel'iden. Die Ratifikationsurkunden 
sOIIlen in Bonn ausgetauscht wel'iden. 

(2) Das Abkommen tritt vierzehn Tage nach 
Austausch -der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Artikelll 

Durch das Außerkrafttreten eines der in der 
Präambel angeführten Abkommen wi1"d die 
Wirksamkeit des vorliegenden Abkommens für 
den Bereich der übrigen in der Präambel ange
führten Abkommen nicht berührt. 

3 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll
mächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und 
mit ihrem Siegel versehen. 

GESCHEHEN in doppelter Ausfertigung zu 
Bonn am 14. September 1955. 

Für die 
Republik österreich: 

Rotter 
Siegel: Osterreichische Vertretung Bonn 

Für die 
Bundesrepublik Deutschland: 

Berger 
Roemer 

Siegel: Auswärtiges Amt der Bundesrepublik DeutSchland 

Erläuternde Bemerkungen. 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat die 
foIgenden zwischen ,der Republik österreich und 
der Bundesr-epublik Deutschland abgeschlossenen 
Abkommen zur Genehmigung gemäß Art. 50 des 
B-VG. in -der Fassung von 1929 vorgelegt, und 
zwar über: 

a) Erleichterungen der Grenzabfertigung im 
Eismbahn-; Straßen- und Schiffsverkehr; 

b) den e1"leichterten Eisenbahndurchgangs
verkehr auf den Strecken Mittenwald 
(Grenze)-Griesen (Grenze) und Ehrwald 
(Grenze)-Vils (Grenze); 

c) den erleichterten Straßendurchgangsverkehr 
zwischen Salzburg und Lofer über deut
sches Gebiet und zwischen Garmisch-Parten
kirchen und Pfronten-Füssen über öster
reichisches Gebiet; 

d) die Beföroerung von Exekutivorganen im 
Straßen- und Eisenbahndurchg_angsverkehr; 

-e) die Durchbefärderung von Häftlingen 
auf den Eisenbahnstrecken Mittenwald 
(Grenze)-Griesen (Grenze) und Ehrwald 
(Grenze)-Vils (Grenze); 

f) die Regelung ,des Grenzüberganges der 
Eisenbahnen. 

Das nunmehr abgeschlossene Abkommen zwi
schen der Republik österreIch und der Bundes
republik DeutschLand zur Regelung der Amts
haftung aus Handlungen von Organen des einen 
in grenznahen Gebieten des anderen Staates ist 
auf die vorhin genannten Abkommen mit Aus
nahme des Abkommens über den' erleichterten 
Straßend~rchgangsverkehr zwischen Salzburg und 

Lofer über deuts·ches Gebiet und zwischen Gar
misch-Partenkirchen und Pfronten-Füssen über 
österreichisches Gebiet b~schränkt. Das letzt
genannte Abkommen fällt l):icht unter ,den An,. 
wmdungsbereich des Amtshaftungsübereinkom-
mens. 

Pas vorliegende' Abkomm:en steHt somit kei
nen V-ertrag dar, der die Geltendmachung von 
Arritshaftungsansprüchen der beid.erseitigen 
Staatsangehörigen in jedem der beiden Staaten 
a ll gern ein regeln würde. Ob und inwieweit 
ein solches Abkommen in Ausgestaltung des § 7 
d.es Amtshaftungsgesetzes, BGBL Nr. 20/1949, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 
60/1952, abgeschloss-en werden soll, war in dies,em 
Zusammenhang nicht zu untersuchen. 

Das Abkommen über den erleichterten Straßen
durchgangsv-erkehr zwischen Sahburg :und Lofer 
über deutsches Gebiet und zwischen Garmisch
Partenkirchen und Pfronten-Füssen über öster
reichisch-es Gebiet wurde in das .gegenständliche 
Abkommen nicht miteinbezogen, wei,l mögliche 
Schadensfälle, die sich in Durchführung 
des Straßendurchgangsübereinkommens ereignen 
könnten, durch Art. 15 dieses Abkommens hin
länglich gert;gelt -sind urud weil in Durchführung 
dieses Abkommens sich ,ereignende Schaden
ersatzfäUe ausschließlich zivilrechtlichen Gharak
ter hahen. 

Das vorliegende Abkommen geht von dem 
Grundsatz aus, daß der Staat für Schadensfälle 
aus der Besorgung von Angelegenheiten de'r 
Hoheitsverwaltung haften soll, auf dessen Gebiet 
in Durchführungde.r angeführten vier Abkom-
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men Organe des anderen Staates Amtshandlun
g'en vornehmen dürfen (Art. 1 Abs. 1). Dieser 

-Grundsatz soll nur dann nicht gelten, wenn die 
Beziehungen zwischen dem Geschädigten und 
dem Nachbarstaat enger sind als zwischen dem 
Geschä'digten und dem Gebi,etsstaat. In diesen 
Fällen soll sich die Haftung in gleicher Weise be
stimmen, wie wenn die schädigende Handlung 
oder Unterlassung im Nachbarstaat begangen 
worden wäre." In solchen Ausnahmefällen wird 
auf österreichischer Seite der Rechtsträger zur 
Schadenshaftung herangezogen werden,dessen 
Organe den Schaden verursacht haben. Das Ab
kommen stellt somit in seinem Art. 2 die Fiktion 
auf, daß in solchen Fällen das schädigende Er
eignis gewissermaßen im Inland eingetreten wäre. 

Art. 3 des Abkommens bringt ~eri Grundsatz 
der formellen Gegenseitigkeit der b~iderseitigen 
Staatsang,ehörigen für den Anwendungsbereich 
de,r in der Präambel genannten vier Abkommen 
zum Ausdruck. 

Die ß.estimmung des "Art. 4 enthält in ihrem 
Abs. 1 eine Vorschrift über die sachliche und ört
liche Zuständigkeit eines österreichischen Gerich
tes zur Geltendmachung von Schadenersatz
ansprüchen für Fälle, in denen die Haftung des 
Bundes oder ,einer anderen öffentlichen Kö,rper
schaft gegeben ist. Di,ese Bestimmung ist deshalb 
in Ergänzung des AmtshaftUlngsgesetzes notwen
dig, wei:l der herrschenden Lehre zufolge (vgl. 
Loebenstein~Kaniak:, Kommentar zum Amts
haftungsgesetz, S. 100 ff.) nur aus im Inlanld ge
setzten Rechtshandlungen ein Schadenersatz
anspruch gemäß ,dem Amtshaftungsgesetz, BGBl. 
Nr. 20/1949, in der Fassung der Novelle BGB1. 
Nr. 60/1952, abgeleitet werden kann. Die Recht-

sprechung hat sich mit dieser Frage bisher nicht 
befaßt. 

Durch die Bestimmung des Art. 5 wird zum 
Ausdruck gebracht, daß die in den zugrunde 
liegenden Abkommen enthaltenen Schadenersatz
vorschriften sich nicht auf Fälle beziehen, die 
nach dem Amtshaftungsrecht zu beurteilen sind. 

Art. 6 enthält die Verpflichtung zu gegen
s,eitiger Rechtshilfe. 

Die irn Art. 7 statuierte Verpflichtung des 
Nachbarsta:nes, dem Gebietsstaat zu erstatten, 
was dieser zur Erfüllung der aus Art. 1 sich er
gebenden V,erpHichtungen geleistet hat, begrün
det keine nach dem Zivilrecht zu beurteilende, 
etwa vor den ordentlid1en Gerichten geltend zu 
machende Schadenetsatzpflicht des einen Staates 
gegenüber dem anderen Staat; diese" Verpflich
tung ist vidmehr eine völkerrechtliche. Derartige 
Erstatt'ungsansprüchesollen daher in dem in 
Art. 8 vorgesehenen Verfahren ,erledigt wel'den, 
was Abs. 1 des Art. 8 klar zum Ausdruck bringt. 
Solhen Meinungsverschiedenheiten über Aus
legung oder Anwendung dieses Abkommens, ins
besondere auch über die Erstattung gemäß Art. 7 
durch die beiderseitigen zuständigen Verwaltun
gen odelr im diplomatischen Weg nicht beigelegt 
werden können, würde ein Schiedsgericht dar
über entscheiden, dessen Zusammensetzung und 
Ve,rfahren im Art. 8 geregelt sind. 

Nach Art. 9 gilt mit dem in dieser Bestimmung 
enthaltenen VorbehaIt das Abkommen auch für 
das Land Bedin. 

Die Gelwngsdauer des vorliegenden Abkom
mens richtet sich gemäß Art. 11 nach der Gel
tungsdauer der einzelnen ihm zugrunde liegen
den, in der Präambel genannten Abkommen. 

I 
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